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 Fachbereich Bauen  vom: 21.10.2002 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Planungs- und Umweltausschuss 
 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Bebauungsplan Nr. 49 Ka "von-Galen-Straße" 
hier: Satzungsbeschluss 
 

 
 
Ergebnis des Mitwirkungsverbotes gem. § 31 GO NW (i.d.F.d.B vom 14.07.1994) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt nach Prüfung und Abwägung gem. § 3 (2) BauGB in der 
derzeit gültigen Fassung: 
 
1. die Aufhebung eines Teils des Geltungsbereiches des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

Nr. 36 Ka gem. § 2 Abs. 1 i. V. mit Abs. 4 BauGB; 
 
 
2. den Bebauungsplan Nr. 49 Ka „von-Galen-Straße“ gem. § 10 BauGB (Baugesetzbuch in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997, BGBl. I, S. 2141) als Satzung. 
 

Der Geltungsbereich wird folgendermaßen begrenzt: 
 im Westen durch die Töddinghauser Straße, 
 im Norden durch die Geschwister-Scholl-Straße, 

im Osten durch die Straße „Lüner Höhe“, 
 im Süden durch die Josef-Rissel-Straße. 
 

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Neuaufstellung sind in dem 
beiliegenden Plan ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister

 

Vorlage 
 
Nr. 192/2002 
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Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 23.03.2000 beschlossen, den o.a. Bebauungsplan 
aufzustellen. Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt der Stadt Kamen am 07.02.2001 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger sind gem. § 3 (1) BauGB am 11.12.2000 über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, Alternativen sowie der in diesem Zusammenhang zu 
berücksichtigenden Rahmenbedingungen und Auswirkungen in Kenntnis gesetzt worden.  
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB und der 
Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB hat in der Zeit vom 10.01.2001 bis 19.02.2001 
stattgefunden.  
 
Am 26.06.2002 wurde im Amtsblatt 10/2002 der Stadt Kamen die öffentliche Auslegung des 
Planentwurfs ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung wurde gem. § 3 (2) 
BauGB in der Zeit vom 08.07.2002 bis 09.08.2002 durchgeführt. 
 
Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplan sind in dieser Zeit nicht eingegangen.  
 
Im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg –Teilabschnitt Dortmund / 
Unna / Hamm – ist die Fläche des Bebauungsplanes als Wohnsiedlungsbereich dargestellt. 
 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Kamen weist die Fläche als 
Wohnbaufläche aus. 
 
Der Planbereich liegt außerhalb des rechtsverbindlichen Landschaftsplanes Nr. 4 Kamen-
Bönen des Kreises Unna. 
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